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Bei dem hier abgedruckten Kreisrecht handelt es sich ausschließlich um ein Lesematerial. 

Rechtsverbindlich ist nur das jeweils im Amtsblatt für den Landkreis Jerichower Land veröffentlichte 

Kreisrecht. 



Stand: 02.02.2021

SATZUNG

des

Zweckverbandes

für die

Sparkasse MagdeBurg



Satzung

des Zweckverbandes für die Sparkasse MagdeBurg

§1

Mitglieder, Name,Sitz

(1) Die Landeshauptstadt Magdeburg und der Landkreis Jerichower Land bilden einen

Sparkassenzweckverband(im nachfolgenden "Zweckverband" genannt). Der Zweckverband

ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

(2) Die Verfassung und Verwaltung des Zweckverbandesrichtensich nach den

Vorschriften des Sparkassengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (SpkG-LSA) sowie des

Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) und dieser Verbandssatzung.

Soweit das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und die Verbandssatzung keine

Regelungtreffen, finden auf den Zweckverband die Vorschriften über die Gemeinden

/Landkreise sinngemäß Anwendung.

(3) Der Zweckverbandträgt den Namen "Sparkassenzweckverbandfür die Sparkasse

MagdeBurg". Er hat seinenSitz in der Landeshauptstadt Magdeburg.Er führt das dieser

Satzung beigedrückte Siegel.

(4) Der Zweckverbandist Mitglied des Ostdeutschen Sparkassenverbandes.

52

Aufgaben, Zweck, Haftung

(1) Der Zweckverband fördert das Sparkassenwesenin den Gebieten seiner Mitglieder.

Die zu diesem Zweck vonihm zu betreibende Sparkasse führt den Namen "Sparkasse

MagdeBurg" (im nachfolgenden "Sparkasse" genannt).

(2) Der Zweckverbandist Träger der Sparkasse.

(3) Die Verbandsmitglieder dürfen wederselbst noch in irgendeinerGesell-



schaftsform eine Sparkasse oderein anderes Kreditinstitut betreiben oder sich an einem

solchen Unternehmenbeteiligen.

(4) Der Zweckverbandhaftet für die Verbindlichkeiten der Sparkasse nach Maßgabe des

SpkG-LSA in seiner jeweiligen Fassung. Für die Haftung der Mitglieder untereinandergilt

8 11 Abs. 3 dieser Satzung.

53

Organe

Organesind

a) die Verbandsversammlung

b) der Verbandsgeschäftsführer.

54

Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(1) An dem Zweckverbandsind die Verbandsmitglieder wie folgt beteiligt:

die Landeshauptstadt Magdeburg mit 73,5 %

der Landkreis Jerichower Land mit 26,5 %.

(2) Die Verbandsversammlungbestehtaus 22 Vertretern der Verbandsmitglieder, im

folgenden„Vertreter der Verbandsversammlung“ genannt. Davon entsendendie

Verbandsmitglieder in die Verbandsversammlung

die Landeshauptstadt Magdeburg 16 Vertreter mit 16 Stimmen,

der Landkreis Jerichower Land 6 Vertreter mit 6 Stimmen.

Der ehrenamtliche Verbandsgeschäftsführerist Mitglied mit beratender Stimme.

(3) Die Vertreter in der Verbandsversammlung nach Absatz 2 Satz 1 und deren Stellvertreter

für den Verhinderungsfall werden durch die Vertretungen der Verbandsmitglieder gemäß

8 11 Abs. 4 Satz 2 GKG-LSA bestimmt. Die Vertretungen der Verbandsmitglieder können



sowohlMitglieder der Vertretung als auch sachkundige Einwohnerin die Verbands-

versammlung des Zweckverbandesentsenden.

(4) Die Vertreter in der Verbandsversammlungund derenStellvertreter werdenfür die Dauer

der allgemeinen Wahlperiode(8 5 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-

Anhalt - KWG LSA) entsandt,es sei denn, sie werden vorzeitig abberufen. Nach Ablauf der

allgemeinen Wahlperiode führen die Vertreter im Sinne des Satzes1 ihre Tätigkeit bis zum

Amtsantritt ihrer Nachfolgerfort.

(5) Die Mitgliedschaft in der Verbandsversammlungerlischt, wenn die Voraussetzung der

Entsendung nachAbsatz 3 Satz 2 nicht mehrbesteht. Scheidet ein Vertreter eines

Verbandsmitglieds oder dessenStellvertreter vor Ablauf der Wahlperiode aus der

Verbandsversammlungaus, so bestimmt das Verbandsmitglied, das den Ausscheidenden

entsandt hatte, den Nachfolger gemäß5 11 Abs. 4 Satz 2 GKG-LSA.

55

Aufgaben der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist im RahmenderGesetze für alle Angelegenheiten des

Zweckverbandes zuständig, soweit nicht der Verbandsgeschäftsführer kraft Gesetzes

zuständig ist oder ihm die Verbandsversammlung bestimmte Angelegenheiten übertragen

hat. Sie ist insbesondere zuständig für:

1. Wahl des Verbandsgeschäftsführers und seinesStellvertreters;

2. Erlass und Änderung der Satzung der Sparkasse;

3. Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrates undseinerStellvertreter;

4. Wahlder weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates sowie derstellvertretenden

Mitglieder des Verwaltungsrates;

5. Beschlussfassung über die Auflösung der Sparkasse;

6. Vereinbarung übereine Vereinigung der Sparkasse;

7. Rechnungslegung undEntlastung des Verbandsgeschäftsführers;

8. Entlastung des Verwaltungsrates der Sparkasse.

(2) Beschlüsse gemäßAbs.1 Ziff. 5 und 6 bedürfen der Zustimmung der Ver-

tretungender Verbandsmitglieder.



56

Sitzungen der Verbandsversammlung

(1) Inder ersten Sitzung nach Beginnder allgemeinen Wahlperiode (§ 5 Abs. 1 KWG LSA)

wählt die Verbandsversammlung unterLeitung desältesten anwesenden,hierzu bereiten

Mitglieds ausihrer Mitte einen Vorsitzenden undeinenStellvertreter. Die Einberufung der

Sitzung der Verbandsversammlung erfolgt im Einvernehmen mit dem Verbandsgeschäfts-

führer durch den Vorsitzendender Verbandsversammlung.Die Verbandsversammlungist

einzuberufen, sooft es die Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch einmalim Jahr. Die

Verbandsversammlungist unverzüglich einzuberufen, wennesein Viertel der Vertreter in

der Verbandsversammlung beim Vorsitzendenschriftlich oder elektronisch unter Angabe

des Beratungsgegenstandes verlangt.

(2) Die Einladung zur Verbandsversammlung hatschriftlich oder elektronisch in einer

angemessenenFrist, mindestens jedoch eine WochevorderSitzung,zu erfolgen. DieseFrist

kann in dringendenFällen abgekürzt werden. Die Einladung muss die Tagesordnung

enthalten, die vom Vorsitzenden im Einvernehmen mit dem Verbandsgeschäftsführer

aufzustellenist. Dabei sind die für die Verhandlungerforderlichen Unterlagen grundsätzlich

beizufügen,es sei denn,das öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner stehen

dem entgegen.Zeit, Ort und TagesordnungderSitzungensind rechtzeitig ortsüblich

bekannt zu machen.

(3) Die Verbandsversammlungist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßerEinbe-

rufung beide Verbandsmitglieder und mehrals die Hälfte der Stimmenvertretensind.Bei

Beschlussunfähigkeit kann binnen einer Woche zur Erledigung der gleichen Tagesordnung

eine neueSitzung einberufen werden.Bei dieser Sitzung ist die Verbandsversammlung

beschlussfähig, wenn beide Verbandsmitglieder und mindestens mit jeweils zwei Stimmen

vertreten sind; hierauf ist in der Einladung zur weiterenSitzung ausdrücklich hinzuweisen.

(4) Die Beschlüsse werden einvernehmlich gefasst.

(5) Über das ErgebnisderSitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie ist vom

Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterschreiben.



87

Verbandsgeschäftsführer

(1) Der ehrenamtliche Verbandsgeschäftsführer wird von der Verbandsversammlungfür

die Dauer der allgemeinen Wahlperiode (8 5 Abs. 1 KWG LSA) gewählt. Der ehrenamtliche

Verbandsgeschäftsführer führt die Geschäfte nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Wahl eines

Nachfolgersfort. Die Verbandsversammlungregelt die Stellvertretung für den

Verhinderungsfall.

(2) Derehrenamtliche Verbandsgeschäftsführer vertritt den Zweckverband in Rechts- und

Verwaltungsgeschäften sowiein gerichtlichen Verfahren.

(3) Dem ehrenamtlichen Verbandsgeschäftsführer obliegen

die Vorbereitung und die Ausführung der Beschlüsse der Verbandsversammlung,

2. die Erfüllung der ihm von der Verbandsversammlung übertragenen Aufgaben,

die Führung der Geschäfte der laufenden Verwaltung.

(4) Die Verbandsversammlung kannjede Angelegenheit, die sie dem ehrenamtlichen

Verbandsgeschäftsführer übertragenhat, für den Einzelfall an sich ziehen, solange der

ehrenamtliche Verbandsgeschäftsführer noch nicht entschiedenhat.

Rechtsgeschäftliche Erklärungen

(1) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet werdensoll, bedürfen der

Schriftform.Sie sind, sofern sie nicht gerichtlich oder notariell beurkundet werden, nur

rechtsverbindlich, wenn sie vom Verbandsgeschäftsführer handschriftlich unterzeichnet

wurden oder von ihm in elektronischer Form mit der dauerhaften qualifizierten

elektronischen Signatur versehensind. Im Falle der Vertretung des Verbandsgeschäfts-

führers müssenErklärungen durch dessen Stellvertreter handschriftlich unterzeichnet

werden odervon ihm in elektronischer Form mit der dauerhaften qualifizierten

elektronischen Signatur versehensein.



(2) Die Formvorschrift des Absatzes1 gilt nicht für Erklärungenin Geschäften der

laufenden Verwaltung oder aufgrundeiner in der Form des Absatzes 1 ausgestellten

Vollmacht.

59

Amtsverschwiegenheit

Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind zur Amtsverschwiegenheit über die

Angelegenheiten des Zweckverbandesund überden Geschäftsverkehr der Spar-

kasse verpflichtet. Sie dürfen die bei ihrer Amtstätigkeit erworbenen Kenntnisse

vertraulicher Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten. Diese Verpflichtung bleibt auch

nach dem Ausscheidenaus der Verbandsversammlung bestehen.

810

Rechnungsjahr, Deckung des Aufwandes

(1) Rechnungsjahrdes Zweckverbandesist das Kalenderjahr.

(2) Die für den Zweckverband erforderlichen Verwaltungsarbeiten werden von der

Sparkasse ausgeführt.

(3) Der Verwaltungsaufwand unddie sonstigen Kosten des Zweckverbandes werden von

der Sparkasse getragen.

§11

Jahresüberschuss, Haftung

(1) Die Verbandsmitglieder nehmenan den Ausschüttungendes Zweckverbandesaus

dem Jahresüberschuss der Zweckverbandssparkassenach folgendem Verhältnisteil:

die Landeshauptstadt Magdeburg mit 73,5 %,

der Landkreis Jerichower Land mit 26,5 %.



(2) Der an die Verbandsmitglieder abgeführte Jahresüberschussdarf von diesen nur für

im Sinne des Steuerrechts gemeinnützige Zwecke verwendet werden.

(3) Für die Verbindlichkeiten des Verbandes haften die Mitglieder untereinander nach

dem in Abs. 1 festgelegten Verteilungsschlüssel.

512

Veränderungenim Mitgliederbestand

In den Zweckverband könnenweitere Mitglieder aufgenommenwerden. Die Aufnahmeeines

Mitgliedes ist nur zum Anfang bzw. Ende eines Rechnungsjahres möglich und erfordert eine

Satzungsänderung.

813

Satzungsänderung und Auflösung des Verbandes

(1) Zu einer Änderungdieser Satzung oderzur Auflösung des Zweckverbandesist eine

Zustimmung beider Verbandsmitgliedererforderlich.

(2) Die Abwicklung der Verbandsgeschäfte und die Auflösung des Verbandsver-

mögensobliegen dem Verbandsgeschäftsführer. Die hiernach sich ergebenden

Überschüsse oder Fehlbeträge werden entsprechend demin 5 12 Absatz 1 bestimmten

Verhältnis auf die Verbandsmitglieder umgelegt.

814

Bekanntmachungen

Bekanntmachungendes Verbandeserfolgen im „Amtsblatt für die Landeshauptstadt

Magdeburg“ und im „Amtsblatt für den Landkreis Jerichower Land“.



815

Inkrafttreten dieser Satzung

Diese Satzungtritt am Tage nachihrer öffentlichen Bekanntmachung sowie der

Bekanntmachung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung im Amtsblatt der

Kommunalaufsichtsbehérde (in den Amtsblattern .................cccccccccsesseeee ) in Kraft.

(Siegel

des Zweckverbandes)

no 497 Sang
Ud kl. ZU]
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